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Ausbildungskosten 
zurückbezahlen?

Cornel Wehrli, 
Wehrli Partner 
Rechtsanwälte, 
Frick

Frage: Ich habe letztes Jahr eine  
Weiterbildung gemacht, die mir  
mein Chef bezahlt hat. Im Gegenzug 
musste ich mich verpflichten, für 
zwei weitere Jahre im Betrieb zu blei- 
ben. Nun habe ich aber ein besse- 
res Jobangebot von einem anderen  
Unternehmen erhalten. Muss ich die 
Ausbildungskosten zurückbezahlen?

Antwort: Ja, jedoch bloss teilweise. 
Weiterbildungskosten, die nicht für 
den konkreten Beruf notwendig sind, 
hat grundsätzlich der Arbeitnehmer 
selbst zu bezahlen. Der Arbeitgeber 
kann sich jedoch freiwillig dazu ver-
pflichten, die Kosten zu übernehmen. 
Damit sich diese Investition lohnt, 
wird meist verlangt, dass sich der Ar-
beitnehmer im Gegenzug verpflich-
tet, eine sogenannte Rückzahlungs-
verpflichtung zu unterzeichnen. Be- 
standteil ist oft, dass die Ausbildungs-
kosten zurückzubezahlen sind, wenn 
der Arbeitnehmer das Unternehmen 
vor Ablauf einer bestimmten Zeitdau-
er verlässt. Eine solche Rückzahlungs-
pflicht sollte immer vor Beginn der 
entsprechenden Weiterbildung ab-
geschlossen werden. Zudem ist sie 
zwingend zu befristen. In gar keinem 
Fall zurückzahlen müssen Sie die Kos-
ten für Einarbeitungskurse oder Wei-
terbildungen, die der Arbeitgeber 
angeordnet hat. Sollten Sie sich dazu 
entscheiden, Ihre Stelle zu kündigen, 
müssen Sie damit rechnen, dass Ihr 
Arbeitgeber die Ausbildungskosten 
von Ihnen zurückverlangt. Er hat je-
doch nicht Anspruch auf die gesam-
ten Kosten, sondern bloss auf einen 
Teil davon. Wie in Ihrer Vereinbarung 
geregelt ist, hat Ihr Arbeitgeber nach 
einem Jahr noch Anspruch auf 50 Pro-
zent der Ausbildungskosten. Diesen 
Teil müssten Sie im Fall Ihrer Kündi-
gung zurückbezahlen. Die Rückzah-
lungsverpflichtung fällt dahin, wenn 
der Arbeitnehmer das Arbeitsverhält-
nis aus einem vom Arbeitgeber zu 
verantwortenden Anlass auflöst. So 
auch, wenn der Arbeitgeber das Ar-
beitsverhältnis kündigt, ohne dass 
ihm der Arbeitnehmer dazu begrün-
deten Anlass gegeben hat. Anders-
lautende Vereinbarungen sind nicht 
gültig.

Haben Sie eine juristische Frage? 
Unsere Rechtsexperten sind 
jeden Mittwoch zwischen 13 und
14 Uhr unter der Telefonnummer
062 871 75 75 für Sie da. 
Sie können Ihre Frage auch mailen 
an nfzratgeber@wehrlipartner.ch

Arbeitslosenquote 
stagniert

AARGAU. Bei den sieben Regionalen 
Arbeitsvermittlungszentren (RAV) im 
Aargau waren Ende Februar 8951 
Personen arbeitslos gemeldet, davon 
5013 Männer (56 Prozent) und 3938 
Frauen (44 Prozent). Das sind 139 Per-
sonen weniger als im Vormonat.  
Die Arbeitslosenquote bleibt dennoch 
unverändert bei 2,4 Prozent. Schweiz-
weit nahm die Quote im Vergleich 
zum Vormonat hingegen um 0,1 Pro-
zentpunkte ab – sie liegt nun bei 2,1 
Prozent. Im Bezirk Rheinfelden liegt 
sie bei 2,5 Prozent, im Bezirk Laufen-
burg bei 2,4 Prozent. (nfz)

Führungswechsel 
bei der AGV

AARGAU. Urs Graf, seit 15 Jahren 
Vorsitzender der Geschäftsleitung 
der Aargauischen Gebäudeversiche-
rung AGV, wird per 30. September in 
die vorzeitige Pension gehen. Dank 
seinem Engagement ist die AGV ein 
moderner, nach unternehmerischen 
Grundsätzen geführter Dienstleis-
tungsbetrieb. Der Verwaltungsrat 
dankt ihm sehr für sein langjähriges 
Engagement. Christina Troglia, Ge-
neralsekretärin, wird ebenfalls vor-
zeitig in Pension gehen. Der Verwal-
tungsrat dankt auch ihr für das über 
14-jährige kompetente und erfolg-
reiche Wirken für die AGV. Der Nach-
folgeprozess sei am Laufen, heisst es 
in der Mitteilung.(nfz)

Volksinitiativen
zustande  
gekommen 
AARGAU. Sowohl die Aargauische 
Volksinitiative «Für eine Demokratie 
mit Zukunft (Stimmrechtsalter 16 im 
Aargau), welche die Senkung des  
aktiven Stimmrechts auf das Alter 
von 16 Jahre fordert, wie auch die 
Aargauische Volksinitiative «Ge- 
wässer-Initiative Kanton Aargau – 
Mehr lebendige Feuchtgebiete für 
den Kanton Aargau», welche die  
Biodiversität erhalten und schüt- 
zen möchte, sind zustande gekom-
men. (nfz)

Schule Zeihen gewinnt Spezialpreis
Aargauer Naturpreis verliehen

Im Rahmen der Vernetzungs-
plattform Natur 2030  
wurde zum ersten Mal  
der Aargauer Naturpreis 
verliehen. Mit dem Preis 
wurden verschiedene  
beispielhafte, innovative, 
nachahmenswerte  
Vorhaben zur Förderung der 
Biodiversität im Siedlungs-
gebiet ausgezeichnet. 

AARGAU. Der Aargauer Naturpreis 
2023 geht an folgende Projekte:  
«Lebendiger Rosengarten», Zofingen, 
«Naturgarten Alterszentrum Schön-
egg» in Brugg, «Naturpark Klinik 
Barmelweid», «Mehr Natur im Dorf» 
in Küttigen sowie «Rettet den Feuer-
salamander» der Schule Zeihen. 
Schülerinnen und Schüler der Schule 
Zeihen entdeckten auf einer Strasse 
im Dorf totgefahrene Feuersalaman-
der während des Unterrichts der 
«Draussenschule». Das war vor ein-
einhalb Jahren. Seither haben die 
Schulkinder der 3.–6. Klasse im Rah-
men ihres neugeschaffenen Projekts 
«Rettet den Feuersalamander» bei-
spielsweise Höhlen und weitere Klein-
strukturen gebaut, damit der Feuer-
salamander sich wohl fühlt. Parallel 
dazu ist die Quartierbevölkerung  

zum Thema sensibilisiert worden, 
damit sie zur Laichzeit mit ihrem  
Auto Rücksicht auf die Amphibien 
nimmt. Dieses Projekt erfüllt aus  
Sicht der Jury die vorgängig definier-
ten Kriterien des Aargauers Natur-
preises zwar nicht exakt. Dennoch 
zeigte sich die Jury vom Projekt be-
eindruckt, weil die Problemwahrneh-
mung und die Handlungsbereitschaft 
von den Kindern und Jugendlichen 
selbst kam und die Schulleitung das 
Bestreben, etwas gegen den Miss-
stand zu tun, erkannt und unterstützt 
hat. Um mit vereinten Kräften die 
Situation möglichst schnell zu verbes-
sern, wurde kurzerhand die Rettung 
des Feuersalamanders in den Bil-
dungsauftrag der Schule integriert, 
damit ein hoffentlich langfristiger 

Beitrag zum Amphibienschutz geleis-
tet werden kann. Für dieses Engage-
ment der Schüler und Schülerinnen 
und die Empfänglichkeit und Offen-
heit der erwachsenen Menschen in 
der Schule Zeihen und im Dorf, ver-
gibt die Jury des Aargauer Naturprei-
ses der Schule Zeihen einen Spezial-
preis der Jury ausserhalb der 
gängigen Kategorien, als Anerken-
nung und durchaus auch als Motiva-
tion für andere Schulen.

 «Treibende Kraft bei den einge-
reichten Projekten war fast immer das 
beherzte Engagement einzelner ini-
tiativer und inspirierender Menschen, 
ganz unabhängig davon, ob sie grosse 
Entscheidungsbefugnisse hatten oder 
nicht», sagte Jury-Präsidentin Sibylle 
Lichtensteiger. (nfz)

Die Gewinnerinnen und Gewinner des 1. Aargauer Naturpreises mit Regierungsrat 
Stephan Attiger, der Jury-Präsidentin Sibylle Lichtensteiger sowie Urs «Ursus» 
Wehrli. Foto: zVg

23 Millionen  
für Strassenverkehrsamt

Mehrkosten von rund 5 Millionen Franken

Am Freitag fand der  
Spatenstich zur Sanierung der 
Prüfhalle des Strassenverkehrs-
amts des Kantons Aargau  
in Schafisheim statt. Die 
Prüfprozesse können mit  
der Sanierung der Prüfhalle 
optimiert und die Abwicklung 
der Fahrzeugprüfungen noch 
effizienter gestaltet werden. 

AARGAU. Das Strassenverkehrsamt 
des Kantons Aargau am Standort 
Schafisheim besteht aus einem Ad-
ministrationsgebäude und einer 
Prüfhalle. Die beiden Gebäude wur-
den im Jahr 1973 in Betrieb ge- 
nommen. Eine umfassende Gesamt-
sanierung des Administrations- 
gebäudes wurde im Jahr 2014 abge-
schlossen. Am Freitag fand im Bei-
sein der Regierungsräte Markus 
Dieth und Dieter Egli der Spatenstich 
für die Instandsetzungsarbeiten an 
der Prüfhalle statt. Für die Sanie-
rung und die Ersatzlösungen wäh-
rend der Umbauphase hat der Grosse 
Rat einen Verpflichtungskredit von 
17,9 Millionen Franken gesprochen. 
Aufgrund der generellen Bauteue-
rung und Anpassungen am Baupro-
jekt wird aus heutiger Sicht ein zu-
sätzlicher Verpflichtungskredit von 
rund 4,7 Millionen Franken nötig 
sein. Dieser wird dem Grossen Rat 
in der zweiten Jahreshälfte zur Be-
ratung unterbreitet. Die Umbaupha-
se wird voraussichtlich im Herbst 
2024 abgeschlossen sein. Während 
der Umbauphase finden die Fahr-
zeugprüfungen in Wettingen sowie 
an zusätzlichen externen Prüfstellen 
statt. Der übrige Betrieb des Stras-

senverkehrsamts wird durch die 
Bauarbeiten nicht beeinflusst. 

Nachhaltige Sanierung 
Die Sanierung ist nötig, weil die Bau-
substanz die Lebensdauer mancher-
orts weit überschritten hat. Die Ar-
beiten an der über fünfzigjährigen 
Prüfhalle beinhalten eine grosszy-
klische Sanierung, also Beton- und 
Altlastensanierungen, den Ersatz 
der Haustechnikanlagen, einen neu-
en Gebäudemantel und einen neuen 
Innenausbau im Bürotrakt. «Bei der 
Sanierung der Prüfhalle fördern wir 
mit einer naturnahen Gestaltung die 
Biodiversität am Standort und in der 
Umgebung, unter anderem durch 
eine extensive Begrünung des Da-

ches. Besonders stolz sind wir auf 
die erste vertikale Photovoltaikan-
lage an einem kantonseigenen Ge-
bäude: Sie wird an der Südfassade 
des Gebäudes angebracht und liefert 
gemeinsam mit den PV-Anlagen auf 
dem Vordach und auf dem Bürotrakt 
mehr als 40 Prozent des benötigten 
Energiebedarfs des Strassenver-
kehrsamts» erklärte Regierungsrat 
Dieth. Der Rückbau der alten Prüf-
halle erfolgt gemäss der kantona- 
len Recyclingstrategie. Bestehende 
Strukturen, wie zum Beispiel ein 
Teil der Betonstruktur, werden 
wenn möglich weiter genutzt. Von 
der Sanierung verspricht sich der 
Kanton eine effizientere Abwicklung 
der Prüfprozesse. 

Das Strassenverkehrsamt ist das 
Kompetenzzentrum für Verkehrs-
sicherheit und zuständig für die Ab-
nahme von theoretischen und prak-
tischen Führerprüfungen. Mit der 
Sanierung wird sichergestellt, dass 
der Prüfbetrieb am Standort Scha-
fisheim mit vier Prüfbahnen für 
leichte Fahrzeuge sowie zwei Prüf-
bahnen für schwere Fahrzeuge si-
cher und effizient abgewickelt wer-
den kann. Die Anzahl Prüfbahnen 
ergibt eine jährliche Prüfkapazität 
der Infrastruktur von rund 63 800 
Stunden respektive 136 600 Prüfun-
gen. Im Kanton Aargau nahm der 
Fahrzeugbestand seit der Eröffnung 
der Prüfhalle im Jahr 1973 von rund 
161 000 auf knapp 600 000 zu. (nfz)

Die Verantwortlichen mit dem obligaten Spaten; der Leiter Strassenverkehrsamt Richard Spathelf (links), Regierungsrat 
Dieter Egli, Präsident der S+B Baumanagement AG Davide Buzzi, Regierungsrat Markus Dieth und der Leiter Abteilung Im-
mobilien Aargau Urs Heimgartner. Foto: zVg

Müller Marina  DVIGES
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